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Kindergeld auch bei kurzfristiger Vollzeitarbeit des Kindes

Presseinformation

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Kindergeldanspruch auch bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit des Kindes bestehen kann (Urteil vom 16.11.2006, Az. III R 15/06). Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. hin.

Häufig gehen Kinder in Unterbrechungszeiten der Ausbildung einer Erwerbstätigkeit nach. Die erzielten Einkünfte können Auswirkung auf die Kindergeldzahlung haben. Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuell bekannt gegebenen Urteil entschieden, dass jedoch auch bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit während einer Ausbildungsunterbrechung weiterhin Kindergeldanspruch bestehen kann (Urteil vom 16.11.2006, Az. III R 15/06. 

Das Urteil betrifft beispielsweise Fälle, in denen Kinder in einer Übergangszeit zwischen Berufsausbildung und Studium oder während einer Ausbildungsplatzsuche arbeiten. In diesen Fällen muss nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs eine Jahresberechnung der Einkünfte und Bezüge vorgenommen werden. Wird der Jahresgrenzbetrag von 7.680 Euro nicht überschritten, besteht Kindergeldanspruch. Aber auch wenn der Grenzbetrag überschritten ist, muss das Kindergeld nicht ganz wegfallen. In diesen Fällen ist der Kindergeldanspruch für die Monate im Jahr zu prüfen, in denen das Kind noch in der Ausbildung oder Wartezeit war und die Erwerbstätigkeit noch nicht begonnen oder bereits beendet hatte. 

Die neue Rechtsprechung erweitert die Möglichkeit von Kindergeldzahlungen. Schwierigkeiten treten jedoch häufig bei der genauen Berechnung der Einkünfte und Bezüge der Kinder auf. Bei Fragen und Ablehnungen sollte deshalb rechtzeitig eine steuerliche Beratung in Anspruch genommen werden. 


Die Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen erhalten dazu Hilfe in den örtlichen Beratungsstellen. Wer Hilfe benötigt und Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Verbandsvereine unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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